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Antrag zur Tagesordnung und Anfrage gem. § 56 NKomVG 
hier: Anfrage Nr. 363/XIX vom 03.06.2025: Berufsbildende Schulen im Landkreis Hildesheim  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit Schreiben vom 03.06.2025 stellten Sie die folgende Anfrage: 

Sehr geehrter Herr Landrat Lynack, 

wir bitten Sie unter Hinweis auf §§ 56 und 87 Abs. 2 Satz 3 NKomVG den o. a. Beratungspunkt in die 
Tagesordnung der jeweils nächsten Sitzungen des Ausschusses für Schule und Kultur, des Ausschusses für 
Bildung, Kreisentwicklung, Bau und Tiefbau, des Kreisausschusses sowie des Kreistages aufzunehmen und 
an den Sitzungen der o. a. Ausschüsse persönlich teilzunehmen. 

Dieser Antrag ersetzt den Antrag Nr. 847/XIX vom 22.05.2025. 

Zudem bitten wir Sie, uns zur Vorbereitung auf die Beratungen Kopien folgender der in der Anfrage der 
CDU-Kreistagsfraktion vom 21.05.2025 angesprochenen Unterlagen zuzusenden: a) Gutachten, b) 
Stellungnahmen, c) aufgrund von Untersuchungen erstellte Brandschutzkonzepte, d) in Auftrag 
gegebenen Planungen zur Durchführung insbesondere brandschutztechnischer Maßnahmen, e) 
Stellungnahmen des Rechnungsprüfungsamtes und f) die Ihnen zugegangenen Vermerke oder 
Übersichten darüber, welche Brandschutzmängel vorhanden sind bzw. vorhanden waren. 

Sofern Sie es ablehnen sollten, uns die o. a. Unterlagen ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen, bitten 
wir Sie, uns dies möglichst kurzfristig mitzuteilen. 

Begründung: 

Über den Fortgang der Sache ist u. a. auf der Grundlage der noch ausstehenden Beantwortung unserer 
Anfragen zu beraten und zu entscheiden. Zudem ist zu klären, ob der Schutz der Schülerinnen und Schüler 

363



-  2  - 

sowie Lehrerinnen und Lehrer im Brandfall in allen Bereichen der o.a. Schulen gewährleitet ist und in den 
vergangenen Jahren stets gewährleistet war oder aufgrund welcher Versäumnisse nicht stets 
gewährleistet war. 

 
 
Mit Schreiben vom 24.06.2025 erhielten Sie eine Zwischennachricht. 
 
Heute beantworte ich Ihre Fragen wie folgt: 
 
Frage:  
Sofern Sie es ablehnen sollten, uns die o. a. Unterlagen ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen, bitten 
wir Sie, uns dies möglichst kurzfristig mitzuteilen. 
 
Antwort:  
Die beantragten Beratungen in den jeweils nächsten Sitzungen des Ausschusses für Schule und Kultur, des 
Ausschusses für Bildung, Kreisentwicklung, Bau und Tiefbau, des Kreisausschusses sowie des Kreistages 
sind erfolgt. Insofern ist die Übersendung von Unterlagen obsolet, es wird auf die in den o.g. Sitzungen 
erfolgten Erläuterungen verwiesen. Eine Pflicht zur Übersendung von Unterlagen besteht nicht, die 
Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen inklusive der Übersendung von Beratungsunterlagen liegt im 
Ermessen des Landrats. Darüber hinaus sind Ihnen die entsprechenden Unterlagen anlässlich einer 
Akteneinsicht am 03.07.2025 vorgelegt worden. 
 
Die Anfrage (Nr. 350/XIX) vom 21.05.2025, auf die Sie sich in dieser Anfrage beziehen, wurde am 
11.11.2025 beantwortet. 
 
 
Die Beantwortung dieser Anfrage dauerte ca. 3,5 Stunden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
gez. 
Grella 


